
B e r i c 11 t 

tiber den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 2. Dezember 1971. 

liber ein Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz ge­

ändert \drcl 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

soll § 33a des Ejnkommensteuergcsetzes dahingehend geändert 

werden, daß ab 1972 alle Personen die erstmalig eine Ehe 

schließen, als Abgeltung fUr die außergew~hnliehe Belastung 

die mit einer Hausstands[;l'Undung verbunden ist, eInen Betrag 

von je S 7.500.-- erhalten. Ein entsprechender Antrag ist 

beim \vohn8i tzf'inanz2.mt :Lnnerh.alb einer Fri,3t von 12' Monaten 

nach der Verehe1iclmng zu stellen. 

Der Finanzausschuß hat dj.e geGenständliche Vorlage in 

seiner Sitzung vom 20. Dezember 1971 in Verhandlung genommen 

und einstimmig beschlossen~ dem Hohen Hause zu empfehlen~ 

l{einen EinspJ:"lllCh 21.1 erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanzausschuß 

somi t den Ant.!18:8..2... der Bu.ndesrat vwlle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 2. Dezember 

19'71, über ein Bundesgesetz , mit dem das Elnkommens teuergesetz . 

gelindert wird, wird kein Einspruch erhoben. 

Wien, am 20. Dezember 1971 

Hab r i n ger Sei d 1 

Berichterstatter Obmann 
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